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Vor Eintritt in die Tagesordnung bemerkt
Graf Frankenberg Herr Oberbürgermeiſter Becker hat es

eſtern auffallend bezeichnet daß ich meinen Antrag auf Ent
chädigung für die durch die Maßnahme des Fiskus bei der

elle von Zawada verletzten privaten Rechte die Intereſſen
eines na erwandten vertreten habe Jch habe es gethan

der ende Herr geſtern in der Sitzung nicht zugegen
war Jch bin außerdem gewöhnt die Intereſſen meine r

mathprovinz zu vertreten Wenn Herr Becker nicht ſoSe Mitglied des Hauſes wäre würde er wiſſen daß ſein
Vorwurf gegen mich unberechtigt war Jch hoffe daß er ihn
zurücknimmt

Oberbürgermeiſter Becker Jch bin keineswegs junges Mitlied des Hauſes ſondern bis auf die letzten 5 St chon ſeit
angen Jahren Mitglied des Hauſes geweſen So ſehr ich be

daure daß Herr Graf Frankenberg ſich verletzt fühlte muß ich
doch das was ich geſtern geſagt habe aufrecht erhalten

Das Haus tritt darauf in die Berathung der Vorlage betr die
Stenerentſchädigung der Reichs unmittelbaren einDie Konmilſesg beantragte unveränderte Annahme der
Vorlage nach den Beſchlüſſen des Abgeordnetenhauſes
Dana als e r 13 fache Betrag der Ein

ommenſteuer gewährt werden
Frhr v Solemacher beantragt die Feſtſetzung des Ent

ſchädigungsbetrages zu ſtreichen und ſie falls keine gütliche
Einigung zuſtande kommt auf den Rechtsweg zu verweiſen

Frhr v Solemacher Der Herr Finanzminiſter iſt ſeit 25
Jahren der bedeutendſte und geachtetſte Redner der Parlamente
er weiß ſo überzeugend zu ſprechen daß man ſich ihm zuletzt
anſchließt Er hat nun in der Kommiſſion überzeugend aus
geführt daß er das Recht will und gleichzeitig den Reichs
unmittelbaren mit Wohlwollen entgegenkommen will Nun wird
er doch wohl ſelbſt die Ueberzeugung gewonnen haben daß auf
dem Wege auf dem er bisher vorgegangen iſt ſowohl das Recht
als das Wohlwollen begründeten Zweifeln begegnen muß
hoffe daß er meinem Antrage ſeine freudigſte Zuſtimmung geben
und ihn ſelbſt dem Hauſe empfehlen wird Der beſte Rechtstitel
iſt doch der des Vertrages und die Verträge mit den reichs
unmittelbaren Häuſern tragen die Unterſchrift der preußiſchen
Könige Das r das jederzeit der Hort der Prinzipien
und des Rechtes geweſen iſt muß dieſe Verträge achten

Die Angelegenheit hat in der Preſſe viel Staub aufgewirbelt
und man hat recht gehäſſige Angriffe gegen die Reichsunmittel
baren gerichtet Von allen ihren frühern Rechten ſind ihnen
aber doch nur das Recht der Militärfreiheit und das der Steuer
freiheit geblieben Der deutſche Adel auch der hohe hat aber
ſtets in der Armee gedient Jm letzten Kriege ſind alle
Militärfreien zum Schutze des Vaterlandes gekommen aus
einer Familie allein vier von denen zwei geblieben ſind
und einer ſchwer krank zurückgekehrt iſt Selbſtſucht und
Mangel an Patriotismus kann man ihnen alſo nicht vorwerfen
Den Chefs der Häuſer muß es aber klar ſein daß ſie mit ihrer
Abſtimmung das Wohl und Wehe ihrer Häufer zu vertreten
haben der Wittwen Waiſen Kinder und Minderjährigen Die
Entſchließung wird alſo den Häuptern der reichs unmittelbaren
Familien ſchwer und man darf ſie ihnen nicht aufdrängen
ſondern man muß ordentlich mit ihnen verhandeln Das hat
aber die Regierung nicht gethan ſondern r hat alles einſeitig
feſtgeſetzt die Verhandlungen können ſich nachher nur noch
darauf erſtreckt haben in welcher Münze die Entſchädigung aus
ezahlt werden ſoll Deshalb ſoll die Regierung die Verhand
ungen noch einmal beginnen aber mit jeder Familie einzeln
Denn ſie haben einzeln die Rezeſſe abgeſchloſſen und daher haben
die einen Familien unzweifelhaft beſſere Anſprüche als andere
Der Wille iſt bei dieſen Häuſern ſicher ein guter und das Er
gebniß wäre ſicher ſchon jetzt ein befriedigendes wenn man die
Herren nicht verletzt hätte Jch erinnere Sie daran daß inPrenſen dem einfachſten Unterthan das Recht nicht beſchränkt

wird der Müller in Sansſouci konnte ſagen es giebt noch ein
Kammergericht in Berlin Laſſen Sie dieſe Rechtswohlthat auch
den fürſtlichen Häuſern zutheil werden

Finanzminiſter Dr Miquel Der Antragſteller hat auf die
hohen Verdienſte der reichs unmittelbaren Familien hingewieſen
und darauf daß das Recht der Steuerfreiheit noch ihr letztes
Recht geblieben iſt als ob es ſich darum handelte ob das Recht
aufzuheben iſt oder nicht Es handelt ſich hier doch nur darum
das Einkommenſtenuergeſetz auszuführen Das Recht dieſer ſo
genannten ſouveränen Familien beruht nun nicht auf der
Bundesakte in einzelnen auch größern deutſchen Staaten iſt es
überhaupt gar nicht anerkannt worden Jn Preußen beruht es
auch nicht auf Verträgen und Rezeſſen von denen der Vor
redner geſprochen hat ſondern allein auf dem Edikte von 1815
Nun muß man aber bedenken daß damals die höchſte Perſonal
ſteuer in Preußen über die hinaus niemand herangezogen
werden konnte 124 Thaler betrug Niemand konnte damals
vorausſehen daß die Perſonalfteuern eine ſolche Entwickelung
nehmen würden Der Antrag Solemacher iſt nun ſehr
zweiſchneidig Jn der ganzen Sache ſtecken ſo viele Nechts
feinheiten daß wenn man einmal auf den Rechtsweg verweiſt
es ſich nicht einfach nur um die Höhe der Entſchädigungsſumme
handeln wird ſondern um die ganze Frage der Exiſtenz
und des Umfanges des Rechtes überhaupt Die Regierung
hat dieſe Frage mit ſehr viel Wohlwollen behandelt Nach einer
Entſcheidung des Reichsgerichts aus der jüngſten Zeit würde
eine ganze Reihe der Standesherrn überhaupt des Rechtes ver
luſtig gehen Und vor allem ſtreitig iſt der Umfang des Rechts
der Steuerfreiheit z B ob es ſich nicht nur auf das Stamm
vermögen der Häuſer erſtreckt Jch könnte da eine ganze Reihe
von Zweifeln erheben Ueber alle dieſe iſt die Regierung hin
weggegangen ſie hat ohne Unterſuchung ohne weiteres das Ent
ſchädigungsrecht anerkannt

Den Herren genügt der 13fache Betrag der Steuer nicht
weil er die Steuer nicht ganz kapitaliſirt und weil andere Rechte
mit dem 20fachen Betrage abgelöſt ſind Hier handelt es ſich
aber um etwas ganz anderes Bei der Grundſteuer z B handelt
es ſich um ein dauerndes unveränderliches Recht das am Grund
und Boden klebt das von perſönlichen Verhältniſſen unabhängig

Wenn damals nur der 13gfache Betrag gegeben wurde ſo
bedeutete das viel weniger als wenn wir jetzt den 13 fachen
Betrag geben

Der Antrag v Solemacher iſt auch unklar Soll falls eine
Einigung nicht zuſtande kommt die Regierung ohne Zuſtimmung
des Landtages den Entſchädigungsbetrag feſtſetzen d h be
ſtimmen was eine hinlängliche Entſchädigung iſt Denn die
Gerichte ſind dazu nicht in der Lage ſie haben deshalb auch noch
bei keiner Ablöſung mitgewirkt Dem Gericht fehlt dafür jede
Unterlage Die Sachverſtändigen können wie wir wiſſen alles
beantworten Heiterkeit Jn dem einen Oberlandesbezirk würde
die Sache ſo in dem anderen anders entſchieden werden
Glauben Sie daß dadurch Befriedigung erzielt werden würde
Jch bin überzeugt der Antrag Solemacher würde das
Geſetz zum Scheitern bringen Die Regierung kann darauf

Beiblatt zu Nr 281 der SaaleZeitung
Dieſe Angelegenheit iſt ſchon genug als Agitationsmittel benutzt

und die Standesherren ſelbſt Werde man dann im nächſten
Jahre die Grund und Gebäudeſteuer überweiſen können Das
Herrenhaus iſt berufen der Regierung in der Erledigung dieſer
Angelegenheit zu helfen

v d Schulenburg Beetzendorf Die Aufnahme der
riſchen Beſtimmung in das vorjährige Einkommenſteuergeſetz war
ein Mißgriff Jedenfalls ſind die Verhandlungen mit den Reichs
unmittelbaren nicht in der rechten Weiſe erfolgt Wir müſſen

in welcher Weiſe die r auf demWiener Kongreß geführt wurden daß da den fürſtlichen Familien
die ſchützende Hand Kaiſers fehlte Und iſt das Edikt von
1815 etwas anderes als der Ausdruck des königlichen Willens
daß jene Herren das fürſtliche Recht der Steuerfreiheit auf immer
e Fpen Man darf den Herren doch nicht einfach das

e rechen
Ich vermag nicht die Verantwortung z mich zu nehmen
jenen e das Geſetz gegen ihren Willen aufzuoctroyiren
Deshalb würde ich am liebſten das Geſetz ablehnen Der Antrag
Solemacher iſt ja nicht ohne Bedenken für die materiellen
Intereſſen der Standesherren Die rechtlichen Verhältniſſe ſind
ja ſehr unklar und haben ſehr viele Lücken Haben z B die
jungen Mitglieder dieſer Familien die heute ſteuerfrei ſind aber
die Ablöſungsſumme nicht erhalten einen Regreßanſpruch an die

äupter ihrer Familien Jch werde aber doch dem Antrag
olemacher zuſtimmen da ich mich vergewiſſert habe daß die

meiſten dieſer Familien mit ihm einverſtanden ſind Wenn man
bedenkt daß dieſe fürſtlichen Häuſer bisher nur gewohnt waren
mit Fürſten zu verhandeln wird man zugeben daß das Recht
das wir ihnen geben wollen ein ſehr beſcheidenes iſt

Der Antrag Solemacher wird hierauf mit geringer Mehr
heit abgelehnt das Geſetz unverändert nach den Be
ſchlüſſen des Abgeordnetenhauſes angenommen

Die Kommiſſion hat die im Abgeordnetenhauſe abgelehnte
Reſolution wieder aufgenommen welche von der Regierung
eine Prüfung verlangt ob die beiden fürſtlichen Häuſer Bentheim
Tecklenburg Rhoda und Sayn Wittgenſtein Berleburg nicht auch

doch erwägen

unter das Geſetz fallen
Das Haus nimmt dieſe Reſolution an
Nächſte Sitzung unbeſtimmt vorausſichtlich Dienstag

Tertiärbahngeſetz Schluß nach 3 Uhr

Abgeordnetenhaus
78 Sitzung vom 18 Juni 11 Uhr

Auf der Tagesordnung ſteht zunächſt die vom Herrenhaus
wieder herübergekommene Militäranwärtervorlage die im
andern Hauſe nur in dem einen Punkt abgeändert worden iſt
daß erſt Gemeinden unter 2000 nicht 3000 Einwohnern von der

zur Anſtellung von Militäranwärtern befreit ſein
ollen

Jn der Generaldiskuſſion erklärt
Abg Eberhard konſ daß ſeine Partei ihre bisherige An

ſicht aufrecht erhalte wonach Landgemeinden unter 3000 Ein
wohnern von der Verpflichtung zur Anſtellung der Militär
anwärter befreit ſein müßten Um aber das Zuſtandekommen
des Geſetzes nicht zu gefährden wolle die Partei trotz der Ab
änderung des Herrenhaufes für den Entwurf ſtimmen

Abg Dr Hammacher natl bemerkt daß er aus denſelben
Gründen wie der Vorredner für den Entwurf ſtimmen werde
Man müſſe ſich dem Beſchluſſe des Herrenhaufes fügen trotzdem
der Beſchluß deſſelben bedauerlich iſt

Abg Eberty Der Noth gehorchend nicht dem eigenen Triebe
nehmen wir den Entwurf wie er vorliegt an Es iſt in der
den die ihm das Herrenhaus gegeben eine Verbeſſerung
Unſer prinzipieller Standpunkt iſt freilich der daß wir Aus
nahmen nicht wollen Da wir aber nicht alles erreichen können
ſo nehmen wir wenigſtens das was uns geboten wird

Abg Sperlich Etr ſpricht ſich in dem Sinne des konſer
vativen Redners aus Redner fragt ſodann an ob zwei Ge
meinden welche ſich zu einem Zweckverbande vereinigen von
denen erſt beide zuſammen 2000 Einwohner haben in dieſem
Falle Militäranwärter anſtellen müſſen
Geh Rath Noell erwidert daß eine generelle Beantwortung

nicht möglich iſt da es auf den einzelnen Fall ankomme
Die Vorlage wird hierauf in der Faſſung des Herrenhauſes

angenommen
Den vom Herrenhauſe in abgeänderter F

Geſetzentwurf betr das Dienſteinkommen der Lehrer an den
nichtſtaatlichen höhern Schulen beantragt Abg v Heereman

n der Tagesordnung abzuſetzen da die Aenderungen weſentlich
eien

Abg Nickert df bittet heute wenigſtens eine General
diskuſſion vorzunehmen um Klarheit zu erlangen wie die Miniſterzu ihrer Haltung im Herrenhauſe gekommen ſeien

Die Abg Dr Areundt frk Lieber Ctr v Eynern natl
Graf zu Limburg Stirum widerſprechen dieſem Vorſchlage
der r dazu führen würde daß zweimal daſſelbe diskutiri
werde

Abg Nickert erflärt es zu verſtehen daß diejenigen welche
das Geſetz überhaupt nicht wollen für die Bertagungen ſind
Unbegreiflich ſei aber die Haltung der Parteien denen an dem
Geſetze etwas liege

Die Abg Frhr v Heereman und Dr Arendt verwahren
ſich gegen dieſe Behauptung ſie würden nur durch ſachliche
Gründe geleitet und wünſchen wohl das Geſetz zu erledigen

Der Entwurf wird hierauf von der Tagesordnung abgefetzt
Die vom Juſtizminiſter nachgeſuchte Ermächtigung zur Straf

verfolgung des Vorwärts wegen glei des Abgeordneten
hauſes beſchließt das Haus gemäß dem Kommiſſionsantrage
nicht zu ertheilen

Es folgen Petitionen
Eine Petition der Stadtverordneten Verſammlung

in Merſeburg betr das Beſchwerderecht derſelben be
die Kommiſſion durch Uebergang zur Tagesordnung zu

erledigen
Berichterſtatter Abg Eberty legt den Sachverhalt dar Da

nach hat der Regierungspräſident in Merſeburg verlangt daß
die Stadt die e a ur Anlegung einer Herberge
zur Heimath verwenden ſolle Die Stadtverordnetenverſammlung
hat ſich geweigert auf dieſes Anſinnen einzugehen Darauf hat
der Regierungspräſident an den Magiſtrat eine neue Verfügung
erlaſſen in der es heißt daß die Gründe welche die Stadt
verordnetenverſammlung geleitet haben belanglos ſeien und daß
ſie den Ernſt und Eifer vermiſſen ließen welcher zu der vom

n vorgeſchlagenen Maßregel unerläßlich erſcheine e Stadtverordnetenverſammlung wandte ſich nun ohne
Mitwirkung des Magiſtrats beſchwerdeführend an den Mintiſter
weil die Verfügung in beleidigendem Tone gehalten ſei und ſo
dann deswegen weil der Regierungspräſident erklärt habe daß
er ſeine Zuſtimmung zu einer andern Verwendung der
kaſſenüberſchüſſe ſo lange verweigern werde bis eine Herberge
zur Heimath hergeſtellt ſei Die Beſchwerde iſt vom Miniſter
an den Oberpräſidenten weiter gegeben worden der es abgelehnt
hat einen Beſcheid zu geben weil die Stadtverordneten
verſammlung für ſich allein ohne Mitwirkung des Magiſtrats
kein Beſchwerderecht habe Die Stadtverordnetenverſammlung
beſtreitet dieſes Recht nicht zu haben

Abg Dr Meyer dfr beantragt die Petition der Regie
rung mit dem Erſuchen g überweiſen die Berfügmna des
Regierungspräſidenten in Merſeburg einer Prüfung hinſichtlich

r ſachlichen Begründung ſowie ihrer Faſſung zu unterziehen
edner befürwortet ſeinen Antrag mit dem Hinweis darauf

nung zurückgelangten

Spar

nicht eingehen daß der Vorwurf die Stadtverordnetenverſammlung habe

worden Wenn das Geſetz ſcheitert in welche Lage kommen wir k

P
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d a Wtgen Ernſt und Eifer vermiſſen laſſen zweifellos krän
e nd ſe

Abg Schlabitz frk erklärt ſich mit dieſem Antrage einver
ſtanden Der Regierungspräſident ſei über das Maß des Er
laubten hinausgegangen

Geh Rat Noell vertheidigt die Haltung des Miniſters der
durchaus korrekt gehandelt und gar nicht anders zu handeln in
der Lage geweſen ſei Uebrigens trete eine Kompenſation inſo
fern ein als auch die Stadtverordnetenverſammlung
ihrer Beſchwerde an den Miniſter verletzende Ausdrücke gebraucht
habe

Abg Nickert Dieſer Fall zeiat mit welcher Liebe ein Re
geprngerahecſa behandelt wird wenn er ſeine geſetzlichen

efugniſſe überſchreitet 33 England würde ein ſolcher Beamter
angeſchnauzt werden Bei uns aber wird der Mantel der Liebe
darüber gedeckt Der Regierungspräſident muß ebenſo ange
ſchnauzt werden wie er die Stadtverordnetenverſammlung ange
ſchnauzt hat So lange das nicht geſchehen iſt kann man n
verlangen daß das Volk vor den Vertretern des Geſetzes den

leichen Reſpekt hat wie in England Der Schulmeiſterton denber Regierungspräſident gegenüber der Stadtverordnetenver

ſammlung angeſchlagen hat iſt nicht geeignet zum Eintreten in
die Selbſtverwaltung anzuregen Derartige Uebergriffe hoher
Beamter dürfen keineswegs geduldet werden Auf einen groben
Klotz gehört ein grober Keil

Abg Dr Friedberg ntl Der Stadtverordnetenverſammlung
muß eine größere Genugthuung gegeben werden als bisher ge
ſchehen iſt Der Regierungspräſident hat nicht das Recht in
dieſem unqualifizirbaren Tone der Stadtverordnetenverſammlung
eine Rektifizirung zugehen zu laſſen Meine Freunde werden
für den Antrag Meyer ſtimmen gAbg Graf zu LimburgStirnm eonſ erklärt ſich für den
Kommiſſionsantrag Habe der Regierungspräſident ſeine
fugniß überſchritten ſo ſei er wie aus dem Berichte der Kom
miſſion hervorgehe wohl rektifizirt worden Der Antrag Meyer
überſchreite die Kompetenz des Abgeordnetenhaufes das dem
Miniſter keine Vorſchläge machen dürfe wie er ſeinen Beamten
gegenüber auftreten ſolle

Daranf wird der Antrag Meyer gegen die Stimmen der
Konſervativen und eines Theiles der Freikonſervativen ange
nommenZur Berückſichtigung an die Realerung überweiſt das Haus
Petitionen über die Verbeſſerung der Einkommensverhältniſſe
der Gerichtsaktuare und wegen Abtrennung der Gemeinden
Haintchen und Haſſelbach vom Amtsgerichtsbezirk Uſingen

Als Material wird der Regierung überwieſen eine Petition
wegen Penſionserhöhung der infolge von Körperbeſchädigung
dienſtunfähig gewordenen Beamten zur Erwägung Petitionen
wegen Abänderung des Normalreſkrips vom 3 März 1778 betr
Theilung und Nutzung der Reiterhufen in Kroppenſtedt und
beir Herauszahlungen aus der Uniformirungskaſſe der Steuer
und Grenzaufſeher zu Hannover an einen Steueraufſeher

Durch Tagesordnung erledigt das Haus Petitionen
betr Penſionserhöhungen eines Vermeſſungsreviſors wegen Ver
ſteigerung des Holzes in fiskaliſchen Forſten wegen Abänderung
des Projekts für das Geſchäftshaus des Eiſenbahnbetriebsamts in
Hagen betr die Schulabgaben der Beſitzer von Privatgrund
ſtücken im forſtfiskaliſchen Gutsbezirke Czersk

Damit iſt die Tagesordnung erſchöpft
Nächſte Sitzung Montag 11 Uhr Jnterpellation Sattler

betr die Entziehung der Kronfideikommißſubvention für die Hoftheater in Wiesbaden Kaſſel Hannover ſowie Geſetz über das
Dienſteinkommen der Lehrer

Schluß 2 Uhr

Gerichtsverhandlungen
Körperverletzung mit tödtlichem Ausgange

Halle 20 Juni Orig Ber Die vorgeſtrige Schwur
gerichts ſitzung hatte ſich mit dem ſ Z in der Saale Zeitung
mitgetheilten Vorgange vom Abend des 11 Dez v wobei
der cand jur Hermann Sonderhoff hier in der Friedrich
ſtraße anläßlich einer Schlägerei Verletzungen erhalten hatte zu
beſchäftigen da gegen zwei Betheiligte Anklage erhoben worden
wegen Ah mit tödtlichem Erfolge DieAngeklagten waren der Schuhmachermeiſter und Lohnkellner

ohann Selka hier 31 Jahre alt und der Weber Peter
Frankenberg hier 24 Jahre alt beide bisher unbeſtraft
Selka iſt verheirathet und Vater von 4 Kindern Frankenberg
wohnte bei ihm bis er nebſt Selka am 14 Dez wegen jenes
Vorganges verhaftet wurde Zur Laſt gelegt wurde beiden An

efklagten an erwähntem Abend den cand jur Souderhoff vor
ätzlich körperlich gemißhandelt und an der Geſundheit beſchädigt

zu haben was unter den erſchwerenden Umſtä der Ge
meinſchaftlichkeit und des Gebrauchs gefährlicher
Werkzeuge dann aber auch noch was der ſchlimmere
derartig geſchehen ſein ſollte daß durch die Körper
cent der Tod des Verletzten verurſacht worden
ſei Fragliche von den Angeklagten gebrauchten Werkzeuge
waren ein kleiner Schirm Touriſten Schirm und ein Haus
ſchlüſſel womit dem am 14 Dez verſtorbenen Sonderhoff ver
ſchiedene Verletzungen zugefügt worden ſind die nach der An
klage ſeine Todesurſache bilden ſollten Selka erklärte an der
vorſätzlichen körperlichen Mißhandlung Sonderhoff s betheiligt
geweſen jedoch von demſelben dazu veranlaßt worden zu ſein
Mit Frankenberg ſei er an jenem Tage den W Nachmittag
bis abends gegen 29 Uhr beim Schankwirth Lehmer Branden
burgerſtraße geweſen woſelbſt beide Billard geſpielt und Bier
getrunken hätten ſodaß ſie nicht ganz nüchtern weggegangen
wären Jn der Friedrichſtraße habe ihr etwas laut geführtes
Geſpräch zwei hinter ihnen hergebende Herren veranlaßt ſie an
ureden wogegen ſie erwidert hätten Wir wollen nichts von

Jhnen gehen Sie Jhres Weges Darauf habe er Selka von
einem jener beiden Herren einen Schlag mit der Hand ins Ge

cht erhalten was ein Handgemenge zur Folge gehabt Auf
einen Selka s Hilferuf ſei der Schankwirth Mack aus ſeinem

Lokale herbeigekommen und habe ihn von ſeinem Gegner getrennt
Ob er Selka zuvor eine unpaſſende Aeußerung ar wiſſeer nicht Mit einem vom Bürgerſteige un chirme

ke er ſeinem Gegner da dieſer mit einem Stocke nach ihm
chlagen zwei Hiebe verſetzt Nach Schlichtung des erſten

ſammentreffens ſei am Friedrichsplatze vor dem Hauſe Nr 5 ein
weiter Akt erfolgt indem der eine jener beiden Herren umgekehrtſei und nach ſeinem verlorenen Hute verlangt hierbei aber mit

einem Stocke geſchlagen habe wogegen er Selka z mit er
wähntem Schirme gewehrt habe om Friedrichsplatze ſei er
mit Frankenberg in Mack s Gaſtwirthſchaft eingekehrt und uach
r Aufenthalte wieder weggegangen worauf Pol mte
zu hrer Verhaftung ren wären Frankenberg äußerte ſich
n ähnlicher Weiſe Als erſter wurde der

arius Sonderhoff s Begleiter vernommenjetzt Cand Ce bekundete daß die Angeklagten e trunken vor
hnen hergegangen wären weshalb er mit ſeinem Freunde um

eine Berührung mit jenen zu meiden in einiger En anihnen e ſei worauf die zwei Perſonen h er Kuh
erkommend verſchiedene Redensarten ticheleien geäußert hätten

einmal ſeien die beiden Männer neben ihnen geweſen einer
derſelben Selka habe auffallend in ſeiner Rocktaſche nach eiwas

ucht was ihn den Zeugen bewogen habe ſeinen Slock feſt zu
aſſen Frankenberg der dies geſehen habe darauf geäußert

ie brauchen Jhren Stock nicht feſtzuhalten, während von dem
andern Manne eine unanſtändige Redensart geäußert worden
ſei was Sonderhoff ſich verbeten habe Selka habe durch einen Stoß
et Schuppen den Streit forigeſetzt Auf abermaliges Stoßen

zur Abwehr geſchritten indem er ſeinem Gegnerei Sonderho



eine Ohrfeige gegeben worauf ſich beide gefaßt hätten Selkahabe h Eonderhoſfts Schirm gegriffen auf den entſtandenen
Lärm ſeien mehrere Leute hinzugekommen Sonderhoff ſei im
Gedränge geweſen und habe hierbei wie es dem Zeugen ge
ſchienen von einem andern Manne einen heftigen Schlag er

alten Nach der durch Gaſtwirth Mack bewirkten Trennung der
eiden Streilenden habe er der Zeuge ſeinen Freund Sonder

hoff zum Fortgehen aufgefordert Jm Weitergehen habe derſelbe
eäußert blute hier am Kopfe Die andern Perſonen
eien unn hinter ihnen hergekommen und Sonderhoff habe uner

wartet von hinten einen Hieb auf den Kopf erhalten
wodurch ihm ſein Hut entfallen ſei ierüber auf
gebracht habe Sonderhoff ſeinen des eugen Stock
verlangt den er ihm widerſtrebend gegeben mit dem Stocke
ei Sonderhoff umgekehrt mit der ausgeſprochenen Er
ärung ſeinen Hut wieder holen zu wollen worauf der Zeuge ge

ehen wie ſein Freund mit dem Stocke mehrmals tüchtig aufrgend jemand losgeſchlagen Beim Weitergehen nach der
Albrechtſtraße hat Carius der an der Schlägerei nicht theil
genommen bemerkt wie Sonderhoff ſtark an der linken Hand
geblutet Jn der Loge in der Albrechtſtraße hat der Verletzte
zunächſt ſeine Wunden mit Waſſer abgewaſchen und ſich dann in
ärztliche Behandlung des Dr Eberius begeben Des Zeugen
Carius Bekundungen wurden durch 9 andere Zeugen beſtätigt
und vervollſtändigt woraus ſich ergab daß Selka mit erwähntem
Schirme einen heftigen Schlag gegen Sonderhoffs linke Kopfſeite

eführt hatte ſo daß die Krücke zerſprungen und der Schirm zer
rochen war Jn Mack s Gaſtwirthſchaft iſt bei Beſprechung des

Vorganges auch von einem Meſſer geſprochen worden was
Selka zur Vorzeigung ſeines Taſchenmeſſers veranlaßt habe um
zu beweiſen daß daſſelbe keine Blutſpuren zeige Als aber vom
Gebrauch eines Schlüſſels die Rede geweſen hat Frankenberg
einen 7 aus ſeiner Taſche hervorgezogen und geäußert
Jch habe heute auch einem hiermit die Thüre aufgeſchloſſen

Beim Ringen um den Schirm war Frankenberg ſeinem Freunde
beigeſprungen wobei man geſehen wie Frankenberg mit dernd gegen Sonderhoff geſtoßen oder geſchlagen Daß dies mit

einem Schlüſſel geſchehen räumte Frankenberg ein Weiter be
kundeten Zeugen daß nach Schlichtung der erſten Schlägerei die
Verfolgung der fortgegangenen beiden Herren ſeitens der
Angeklagten aufgenommen worden ſei wonach es am Friedrichs
platze zu abermaligem Zuſammenſtoße gekommen iſt Der an
Eier Sonderhoff hatte ſich umgewandt und mit dem von

arins erhaltenen Stocke ebenfalls Schläge gegen ſeinen Angreifer
eführt unter dem Ausrufe Euch will ich ſchon kriegen
eber das Ende des Vorganges ſagte ein Zeuge aus er habe

geſehen wie in der Albrechtſtraße auf dem Wege zur Loge
jemand mit einem Schirme auf einen gebückt gehenden und eine
Hand am Kopfe haltenden Herren losſchlug unter dem Ausrufe
Frankenberg komm hierher Der Mißhandelte iſt in die Loge

gzgangen auf jenen Ruf aber niemand erſchienen Am andern
Morgen hat Polizeiwachtmeiſter Späther den ecand jur Sonder
hoff s in ſeiner Wohnung aufgeſucht zum Zwecke einer Vernehinung
über den Vorgang der Verletzte hat aber keine Angaben machen
können da er ſich in fieberhaftem Zuſtande befunden und die
Vernehmung an dieſem Tage als unerwünſcht abgelehnt im
übrigen aber Hoffnung anf baldige Beſſerung gehabt hat Als
am Montag den 14 Dez die polizeiliche Vernehmung Sonder
hoffs erfolgen ſollte war er nicht mehr am Leben geweſen
ondern früh 5 Uhr alſo 56 Stunden nach der Schlägerei ge
torben Bei Frankenberg iſt ein e ein blutbefleckter
Ueberzieher und ein ſtark mit Blut beflecktes weißes Taſchentuch
beſchlagnahmt worden Bei der Feſtnahme der Angeklagten ſind
dieſe ziemlich laut und anſcheinend trunken geweſen über ihre
Lebensweiſe aber konnte ihnen Uebles nicht nachgeſagt werdenAls Sachverſtändige gaben die Herren Dr med Tberius
Sanitätsrath und KreisPhyſikus Pr Riſel ſowie Kreiswund
arzt P Strube ihre Gutachten über die Art der Verletzungen
des Verſtorbenen über den Obduktions Befund und über die
Todesurſache ab Der erſtere Arzt hat den Verletzten ſehr bleich
ausſehend befunden und derſelbe habe ſtark am linken Jochbogen
geblutet Die Verletzungen ſind aber nur oberflächer Art ge
weſen wohl aber haben dem Verletzten die Wunden an
der linken Hand heftige Schmerzen verurſacht Es iſt da eine
riſſige jedoch nicht ſehr tiefe Wunde geweſen die nebſt
den andern Verletzungen am Kopfe gereinigt genäht und ver
bunden worden iſt Als auffallend hat ſich eine ſtarke
Schwellung der linken Hand gezeigt Am 12 Dez hätte der
Verletzte vernommen werden können was aber unterblieben ſei
weil baldige Beſſerung angenommen worden Wider Erwarten
habe ſich dieſe Annahme nicht beſtätigt Da die Verletzungen
nur oberflächlich geweſen müſſe etwas Schädliches in eine der
Wunden gekommen ſein was der Verletzte ſelbſt beim Reinigen
unvorſichtiger Weiſe hineingerieben haben könne ſein Blut ſei
von ſehr blaßrother Farbe geweſen Aus letzterem Umſtande
folgerten die Sachverſtändigen da an Leukämie ge
litten wie ſich auch ergeben hat daß er die Zuckerkrankheit ge
habt Von ſeinen Bekannten iſt er als geſund angeſehen worden
Als hauptſächlichſte Verletzungen wurden bezeichnet die vom
Rücken der linken Hand bis zum Ellenbogen ausgedehnten
ſtarken Blutunterlaufungen und die riſſigen Wunden in der
Handfläche Noch wichtiger aber ſeien 4 Hautwunden an der
linken Kopfſeite von denen drei je 2 em lang waren und ſehr
wohl mittels eines Schlüſſelbartes verurſacht worden ſein konnten
Bei ſeinem innern Leiden namentlich der Leukämie ſei der Ver
letzte ſehr empfindlich bei Blutungen und ſehr geneigt zu Blutvergiftung geweſen Letztere müſſe den Verletzungen ſich an

geſchloſſen haben wodurch das wiſſe man nicht die Blut
vergiftung ſei aber eingetreten und infolge der Verletzungen ent
ſtanden da alle Symptome ſowie der ſchon nach 56 Stunden
eingetretene Tod thatſächlich auf ſolche Vergiftung hindeuteten
Alſo die Wunden hätten den Tod veranlaßt die innere Krankheit
habe dazu beigetragen Daß der Tod des Verletzten ohne die
Verletzungen nur durch ſeine Krankheit in nächſter Zeit ein
getreten jein würden könne man nicht ſagen da fragliche Krankheit erſt im Beginne geweſen Die Sachverſtändigen waren

darüber nicht im Zweifel daß bei der Leukämie des nun Ver
ſtorbenen durch die Verletzungen der Jnfektion durch Bakterien
Thür und Thor geöffnet worden und daß gerade bei Zucker
kranken die Bakterien in zerquetſchlen Geweben ſehr raſche Ver
mehrung finden Es folgte danach Stellung der Schuldfragen
gleichlantend gegen beide Angeklagte betreffs vorſätzlicher körper
licher Mißhandlung und Geſundheitsſchädigung dann ob dies
Vergehen gemeinſchaftlich und mittels gefährlicher Werkzeuge oder
eines geſehriichen Werkzeuges verübt worden ſei und was jenem
Vergehen den Charakter eines Verbrechens ob durch
die Körperverletzung der Tod des Verletzten verurſacht worden

i Dieſen Schuldfragen wurden die Fragen nach mildernden
mſtänden angefügt und ſchließlich noch 2 Nebenfragen aus

s 227 des St B ob die Angeklagten ſich an einer Schlägerei
betheiligt hätten durch welche der Tod eines Menſchen verur
ſacht worden ſei Der Erſte Staatsanwalt Hr Götze

hrte aus Wenn es ſich nur um eine nächtliche Rauferei hanu
ele die hier nicht ſelten vorkämen ſo würde die gewöhnliche

Vorſchiebung des durch das Geſetz gebotenen Riegels genügen
Jndeſſen ſei heute bei dem Jntereſſe daß hier in der Serhans
lung erweckt worden doch ein Moment zutage getreten das
unſer menſchliches Empfinden wachrufe ein junges hoffnungs
reiches Menſchenleben ſei einer rohen Gewaltthat zum Opfer

efallen Zwar wiſſe man daß der Verſtorbene ſchon krank und
m kein langes Leben beſchieden ſei es waren aber

keine gefährlichen Krankheiten an denen er gelitten Der Tod
be ein junges Leben vernichtet Mit aller Unbefangenheit

werde man an die Erwägung des vorliegenden Falles gehen
ehe körperliche Mißhandlung liege unzweifelhaft vor dievielfachen Wunden hätten des Belhaandelten Geſundheit beſchä

dige gemeinſchaſtliches Handeln der Angeklagten ſei auch er
Kiel Ob gefährliche Werkzeuge gebraucht worden Nun die

genſchaft des Hausſchlüſſels als gefährliches Werkzeug könne

Sache zweifelhaft erſcheine dann komme man höchſtens zur Be

wohl nicht bezwelert werden während der Schirm als ſolches
an und für ſich nicht anzuſehen weßhalb die bezügliche Frage zu
verneinen anheimgeſtellt werden könne Ob der Tod verurſacht
worden Daß derſelbe durch Buniperg tnng entſtanden unterliege keinem Zweifel und verurſacht ſei dieſe durch bie von
S chlüſſel herrührenden Verletzungen mitbegünſtigt

urch die von Selka mit dem Schirm bewirken Verletzungen die
allein den Tod en nicht geeignet geweſen Die c
Schuld am tödtlichen Ausgange treffe Frankenberg, weßhalb
die betreffende Schuldfrage zu bejahen ſei Bei Selka würde
außer der vorſätzlichen körperlichen Mißhandlung die Schuldfrage
betreffs Betheiligung an einer Schlägerei e zu bejahen ſein im
übrigen könnten für Selka mildernde Umſtände befürwortet
werden da er ſich reumüthig gezeigt und ein Geſtändniß abge
legt habe Bei Frankenberg läge kein Anlaß zur Befürwor
tung mildernder Umſtände vor er ſei derjenige der ſich unbe
rufen in Selka s Streit gemiſcht und ein gefährliches Werkzeug
ebraucht ſowie ſeiner That ſich ſogar gerühmt habe mit den

orten Jch habe heute auch einem die Thür aufgemacht
Solche Rohheit verdiene keine milde Beurtheilung Der Ver
theidiger für Selka Hr Rechtsanwalt Dr Kähne wollte die
letzte e Betheiligung an Schlägerei 2c verneint wiſſen
Der Verſtorbene ſcheine an Fortſetzung des Streites nicht ſo
ganz unſchuldig geweſen zu ſein wie aus ſeinem Verhalten bei
dem Vorgange entnommen werden könne da er ſogar dem Ab
rathen ſeines unbetheiligten Freundes nicht Folge geleiſtet habe
Die körperliche Mißhandlung ſei erwieſen Die Gemeinſchaftlichkeit
als erwieſen anzunehmen müſſe anheimgeſtellt werden die Annahme
eines gefährlichen Werkzeugs ſei zu verneinen und auch die Frage
betreffs der Todesverurſachung wie auch zur Annahme mildernder
Umſtände für Selka die ganze Sachlage angethan ſei Herr
Rechtsanwalt Weber als Vertheidiger Frankenberg s verſuchte
zu widerlegen daß fragliche Wunden mit einem Schlüſſel ver
urſacht worden ſein könnten da alles dagegen ſpreche und immer
noch die Wahrſcheinlichkeit übrig bleibe daß möglicherweiſe ein
Dritter den Verſtorbenen verletzt habe dieſe Wahrſcheinlichkeit
müſſe zugunſten Frankenberg s angenommen werden wenn die

jahung der Betheiligung an Schlägerei e und jedenfalls zur
Verneinung der Todesverurſachung Jm übrigen müßten
Frankenberg mildernde Umſtände ebenſo wie Selka zugebilligt
werden wenn doch Gemeinſchaftlichkeit vorliege und Selka auf
jene Weiſe gelinde beuriheilt werden ſolle Die Geſchworenen
erklärten beide Angeklagte ſchuldig der vorſätzlichen gemein
ſchaftlich verübten körperlichen Mißhandlung nebſt Geſundheits
beſchädigung und verneinten bei Selka die Todesverurſachung
die aber bei Frankenberg bejaht wurde wie auch bei
letzterem der Gebrauch eines gefährlichen Werkzeuges Selka
würden theilweiſe mildernde Umſtände zugebilligt und Franken
berg ſolche betreffs der Todesverurſachung wogegen die beiden
letzien Schuldfragen bezüglich der Betheiligung an Schlägerei c
Bejahung erfuhren Demgemäß beantragte der Stagaksanwalt

egen Selka 1 Jahr und gegen Frankenberg 2 Jahre GefängnißVor Gerichtshof erkannte gegen Selka nach Antrag gegen
Frankenberg auf 1 Jahr 6 Monate Gefängniß und erklärte
jedem der Angeklagten 6 Monate als durch ihre ſeit dem 14 Dez
erlittene Unterſuchungshaft verbüßt Der Antrag des Ver
theidigers Selka vorläufig aus der Haft zu entlaſſen wurde
enehmigt für Frankenberg wurde kein ſolcher Antrag geſtelltPer Verhandlung die bis 4 Uhr dauerte wohnte eine zahl

reiche Zuhörerſchaft bei

Aus dem Kammergericht
Bericht der Saale Ztg

Das Begräbniß der Frau eines Parteigenoſſen benutzten
die Sozialdemokraten in Zeitz zur Veranſtaltung einer
rößern Kundgebung An derſelben betheiligte ſich auch der
lrbeiter indem er mit einem mit großer rother Schleife ver

ſehenen Kranze im Gefolge einherſchritt Als der Zug den Fried
hof erreicht hatte forderte der anweſende Polizeiſergeant die Ent
fernung der Schleife H kam dieſem Verlangen nicht nach worauf
der Polizeiſergeant hinzutrat und ſelbſt die Schleife von dem
Kranze löſte H ließ ſich jedoch raſch eine andere Schleife geben
ſteckte dieſelbe an den Kranz und warf denſelben ehe der Polizei
ſergeant zum zweiten mal dazwiſchentreten konnte mit den
Worten Jm Namen der Sozialdemokratie widmen wir dieſen
Kranz in die Gruft Die Folge war eine Anklage gegen ihn
wegen Betheiligung an einem nicht genehmigten öffentlichen Auf
zuge und wegen unbefugten Redenhaltens auf dem Friedhofe
Das Schöffen gericht erkannte ihn beider Vergehen ſchuldig
wogegen ihn auf ſeine Berufung die Strafkammer zu
Naumburg nur wegen Betheiligung an dem Aufzuge zu
15 M Strafe verurtheilte Der Gerichtshof nahm an daß zwar
ein ungewöhnliches Begräbniß vorgelegen habe zu dem wie zu
jedem öffentlichen Aufzuge vorher die polizeiliche Genehmigung
einzuholen geweſen ſei daß dagegen die am Grabe geſprochenen
wenigen Worte als eine Rede nicht anzuſehen ſeien Das
Kammergericht hob auf Reviſion der Staatsanwaltſchaft
dieſes Urtheil ſoweit es freiſprechend lautete auf da zum Begriff
der Rede keineswegs ein längerer Vortrag gehöre Nunmehr
verurtheilte die Strafkammer den Angeklagten auch weg
des zweiten Anklagepunktes zu einer fernern Strafe von 15 M
Seine Reviſion wurde von dem Kammergericht am 16 d als
unbegründet verworfen

Wochenübersicht der Reichsbank vom 15 Juni
Berlin 18 Juni

Aktiva
1 Metallbest der Bestand an kursfähigem deutschem Gelde

u an Gold in Barren ock ausl Münzen das Pfund fein zu
1392 M berechnet M 1,008,156,000 Zun 12,489,000

2 Best an Reichskassenscheinen 29,741,000 Zun 869,000
3 do an Noten anderer Banken 10,606,000 Zun 1 137,000
4 do an Wechseln 9 519,927,000 Zun 14,659,000
5 do an Lombardforderungen 1500,239,000 Abn 1,451,000
6 do an Effekten 9 8,929,000 Zun 610,0007 do an sonstigen Aktiven 33,151,000 Zun 156,900

Passiva
8 das Grundkapital M 120,000,000 unverändert
9 der Reservefonds 5 30,900,000 unverändert

10 der Betrag der uml Noten 9l14,107,000 Zun 733,000
11 die sonstigen täglich fälligen

Verbindlichkeiten 912 die sonstigen Passiven
637,571,000 Zun 28,998,000

707,000 Zun 1,425,000

Waaren und Produktenberiehte
Getreide

Berl ip 18 Juni Weizen mit Ausschluss von Rauhweizen per
1000 kg Loco nur feine Waare beachtet Termine gewichen Ge
kündigt 800 t Kündigungspreis 178,25 M Loco 174 208 M nach
Qualität Lieferungsqualität 178 per diesen Monat per Juni
Juli und per Juli Aug 179,25 177,5 bez per Aug Sept per
Sept Okt 180,5 178,5 bez

1000 kg Loco schwacher Umsatz Termine weichend Ge
kündigt t Kündigungspreis 193 M Loco 183 193 M nach Qua
Htät Lieferungsqualität 193 inländischer 188 bez per diesen Monat
193,25 193 bez per Juni Juli 160,25 188,5 bez per Juli Aug 180,25
178,5 bez per Aug Sept per Sept Okt 176,25 176,5 174,5 bezper Okt Nov

Gerste per 1060 kg Still Grosse und Kleine 185 185 nach

Termine atill Gekündigt
Qualität Futtergerete 135 155 M

Hakor J 100 kg Loco preishaltend
150 t ündigungspreis 148,5 M Loco 146 170 M nach Qualitüt
ILieferungsqualſtät 140 Pommerscher mittel bis guter 162 160 bez
keiner 161 165 bez sehlesischer und böhmischer mittel bis guter
152 150 bez feiner 160 165 bez per diesen Monat rJuni Juli 148,5 bez per Juli Aug 145,75 bez per Sept Okt r

Lelpzig 18 Juni Weizen per 1000 kg netio in ländischer 195
7200 M bez u Br do aus ländischer 186 20 M bez u Br Ruhig
Roggen per 1000 erf netto in ländischer 192 196 M vesz u Br
do ausländ 1906 M bez u Br Matt Gerste per 1000 k

Sept Okt 169,00

Herbst 8,20 Gd 8,23 Br Roggen per Mani
per Herbst 7,34 Gd 7,87 Brper Herbst 5,62 Gd 5,55 Br

behauptet

37,75 Weisser Zucker behauptet Nr 8
38,12/, per Juli 38,25 pr Juli Aug 38,37 pr Okt Jan 37,0

Good average
61 Ruhbig

Good average
Dez 60 uhig

Juni 81,00 pr Sept 79,5

l Kündigungspreis M

M bez u Br Hafer per 1000 kg netto inländischer 146 148 M bez
u Br do aus ländischer

Nordhbausen 18 Juni Preise einschl er ae Weizen
19,00 20,00 Roggen 19,00 20,00 Gerste 14,00 15,00 Hafer
13,00 18,50 M per 100 kg

Hamburg 18 Juni Weizen loco ruhbig holsteinischer loco
neuer 193 202 Roggen loco fest mecklenburgischer loco neuer 180

200 russ loco fest neuer 176 180 Hafer ruhig Gerste fest
Stettin 18 Juni Weizen still loco 195 208 pr Jum

198,00 per Juni Juli 197 00 Sept Okt 186,00 Roggen unverüändert
loco 170 188 per Juni 188,00 pr Juni Juli 187,00 pr Sept Okt 178,00
Pomm Hafer loco neuer 143 154

Breslau 18 Juni Roggen per Juni 193 00 per Juni uli per
Wien 18 Juni Weizen per Mai Funi 8,90 Gd 8,93 Br perJuni 860 d 665 b

er per Mai Juni 5,72 Gd 5,75 Br

per Mai Funi 8,64 GdPest 18 Juni Weizen loco ruhbig
8,67 Br per Herbst 7,98 Gd 8,00 Br Hafer pr AMAai Juni Gd

Br pr Herbst 5,42 Gd 45 BrAntwerpen 18 Juni Weizen ruhig Roggen unbelebt Hafer
erste schwach

Amsterdam 18 Juni Weizen per Nov 210 Roggen per Okt

ew Vork 18 Juni Telegr Anſangsbericht Weizen per Dez
178 r März 172

90

Zuckoer
Hamburg 18 Juni Vormittagsbericht Rüben Robzucker I

Produkt Basis 889 Rendement neue Usance frei an Bord Hamburg
n 13,22 per Aug 13,42 per Okt 12,82 per Dez 12,77

att
Hamburg 18 Juni Schlussbericht Rüben Rohzueker I Pro

dukt Basis 880 Rendement neue Usance frei an Bord Hamburg per
n 13,20 pr Aug 13 40 pr Okt 12,85 pr Dez 12,77

uhigParis 18 Juni Schlussbericht Rohzucker rubig 88 loco
per 100 g per Juni

Lon d on 18 Juni 96 Javazucker loco 15 ruhig Rüben
Rohzucker loco 13 ruhig

Antwerpen 18 Juni Sofort 33,50 Fres Juli Aug 33,75 Fres
Okt Dez 32,50 Fres

Kaffee
Hamburg 18 Juni Kaffee sehr ruhig Umsatz 1500 Sack
Hambu r 18 Juni vorm 11 Uhr Vormittagsbericht Kaſſeo

antos Juni 64 pr Juli 63 pr Sept 62 per Dez
Hamburg 18 Juni nachm 3 Uhr Nachmittagsbericht KaffeeSantos per Juni 64 per Juli 63 per Sept 62 per

Amsterdam t8 Juni Java Kaffee 73 ordinary 54
Havre 18 Juni vorm 10 Uhr 30 Min Bericht der Hamburger

Firma Peimann Ziegler Co Kaffee good average Santos pr6 pr Dez 77,00 Rubig

Spiritusg
Berlin 18 Juni Amtlich Spiritus mit 50 M Verbrauehs

abgabe per 100 1 à 100 gleich 10,000 nach Tralles Gekündigt
Loco ohne Fass

Spiritus mit 70 M Verbrauchsabgabe per 100 à 100 gleich 10,000
nach Tralles Gekündigt I Kündigungspreis M Loco ohne Fass
26,8 bez

Spiritus wit 50 M Verbrauchsabgabe per 1001 à 100 gleich 10,000
nach Tralles Gekündigt l Kündigungspreis M Loco ohne Pass

per diesen Monat
Spiritus mit 70 M Verbrauchsabgabe Anfangs höher schliesst matt

Gekündigt I Kündigungspreis per diesen Albonat und per
Juni Juli 36,2 85,7 bez per Juli Aug 36,4 35,8 bez per Aug Sept
37,1 36,9 27 35,4 bez per Sept Okt 37,1 26,5 bez per Okt Nov
36,1 35,8 bez per Nov Dez 35,7 35,5 bez per April MAlai 1893 36,8
36,4 36 5 bez

Leipzig 18 Juni Spiritus unversteuert per 10,000 ohne
Fass mit 50 M Verbrauchsabgabe 56,40 mit 79 M do 36,90 G

Posen 18 Juni Spiritus loco ohne Fass 50er 54,70 do loco
ohne Fass 70er 5, 0 Stilll

Stettin 18 Juni Spiritus behauptet loco mit 70 M Konsumst
37,30 per Juni Juli 36,00 per Aug Sept 36,50

Hamburg 18 Juni Spiritus loco matt per Juni Juli 25per Juli Aug 5 Br per Aug Sept 26 Br per Sept Okt 26 Br
Breslau 18 Juni Spiritus per 100 l 100 excl 50 M Ver

brauchsabgaben per Juni 55,40 do do 70 M Verbrauchsabgaben per
Juni 35,75 do ao per Juni Juli per Aug Sept 36,25

Paris 18 Juni Spiritus ruhig per Juni 48,75 per Juli 49, 0
per Juli Aug 49,00 per Sept Dez 43,75

Petroleum
8tettin 18 Juni Loco 10,00
Hawburg 18 Juni Petroleum ruhig Standard white loco

6,65 Br per Aug Dez 5,75 Br
Bremen 18 Juni Börsen Schluss Bericht Offizielle Notirungmer Petroleum Börse Ratf Petroleum Passzollfrei atill loco

r

Antwerpen 18 Juni Sehluss Bericht Ruffinirtes Type weies
loco 13 bez u Br pr Juni 13 Br pr Juli 13 Br per Sept
Dez 135/ Br Pest

New Vork 18 Juni Telegr Anfangs Kurse Petroleum Pipe
line certiſicates pr Juli 55

Oele Oelsaaten Tettwaaren
Berlin 16 Juni Amtl Rüböl per 100 kg mit FassStill Gekündigt 100 Ctr un 522 M Loco mit Fassper diesen Monat bez per Juni Juli bez per JulAug per Sept Okt 52,3 bez per Okt Nov 52 bez
Leipzig 18 Juni Raps per 1000 kg netto M RapsKuchen per 190 kg netto Rüböl per 100 kg netto ohne Fass

52 M bez Behauptet
308 tettin 18 Juni Rüböl rubig loco per Juni s2,00 per Sept Okt

2

Bremen 18 Juni
35 Pfg Fairbanks 30 Pfg
35 Br

Hamburg 18 Juni Rüböl unverzollt ruhig loco 55
Breslau 18 Juni Rüböl pr Juni 54,00 pr Sept Okt 54,00
Köln 18 Juni Rüböl loco 56,00 per Okt 53,90
Pest 18 Juni Kohlraps 11,70 Gd 11,80 Br
Paris 18 Juni Rüböl behauptet per Juni 55,59 per Jaliper Juli Aug 55,75 per Sept Dez 56,75

Futterartikel
2 a 17 Juni Palmkuchen deutsche 120 Al Cocos

nusskuchen deutsche 150 Baumwollsaatkuchen 123 Erd
nusskuchen 145 160 M je nach Qual Rappskuchen 139 140 Lein
kuchen 150 Palmkernschrot 105 für 1000 kg Rüböl sill
loco 53 00 Br Leinöl still loco 38 50 M Br

Schmalz rubig Wilcox 35 Pf Armour
Speck short elear middl Fest

Mehl
Berlip 18 Juni Amtl Roggenmebl Nr 0 u 1 per 1060 kgbrutto inkl Sack Termine matter Gek War bur

aeearr AM per diesen Monat 26,3 bez per Juni Juli 26,2 26,15
per Juli Aug 25,25 25,2 bez per Aug Sept per Sept Okt

24,3 24,25 bez
Berlin 18 Juni Weizenmehl Nr 00 26 25,75 Nr O 25,00 23,5bez Feine Alarien über Notiz bez Germger Umsat

Roggenmehl Nr 9 u 1 26,5 25,5 bez do feine Marken Nr O u 1
27,75 26,5 bez Nr O 1,50 M höher als Nr O u 1 per 100 kg brutto
inkl Sack Guter Begehr

Hälsenfrüchte
Berlin 18 Juni Mais per 10 00 kg Loco wenig verändert

Termine auf spätere Sichten niedriger Gek t Kündigungspr M
Eoco 125 120 M nach Qualität per diesen Monat per Juni Juli121,5 122 121,75 bez per Juli Aug 110 per Sept Okt 119,5
116,75 119,25 bezErbsen per 1000 kg Kochwaare 190 240 Futterwaare 156 170
M nach Qualität

Leipzig 18 Juni Mais per 1000 kg netto amerik 123 135 A
M u Br do rumänischer do Donau do ungarNordhausen 18 Juni Erbsen gelbe z K 18,00 22,00 M Speise
bohnen weiss 20, 22,00 Linsen 20,00 30,00 M per 100 kg

Wien 18 Juni Mais per Mai Juni 5,20 Gd 5,23 Br per JuliAug 5,26 Gd 5,29 Br
Pest 18 Juni Mais per Mai Juni 4,88 Gd 4,91 Br per Juli

Aug 4,93 Gd 4,95 Br
Chemische Produkte

London 17 Juni Chilisalpeter 8 sh d für gewöhnliche8 ab 10 d bis 9 sh für chemisgehè Sorten e
Motalle

Breslau 13 Juni Zink umszatzlosAmsierdam 18 Juni Bancazinn 61
New Vork 15 Juni Zinn Straits 22,15 Doll EBlten Hr

Coltness 21 00 Doll

netto Braugereste U Br do Makl u Futterwaare 142 1
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